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und Gelegenheit bestand, sich mit dem Gegenstand der Beurkundung auseinander zu setzen 
und sich (auch steuerlich) beraten zu lassen. 

§  2 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 18. J uli 2023 (Az.: BVerwG 4 CN 3.22) 
entschieden, dass §  13b BauGB mit Art. 3 Abs. 1 und 5 der R ichtlinie 2001/42/E G des 
E uropäischen Parlaments und des R ates vom 27. J uni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABI. L 197 S . 30) -  S UP-R ichtlinie - 
unvereinbar ist. Bei dem von der Verkäuferin an die Käufer veräußerten Wohnbauplatz handelt 
es sich um Bauland, das nach §  13b BauGB entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um einen 
beachtlichen Verfahrensfehler des Bebauungsplans nach §  214 BauGB. 

Die S tadt R avensburg versichert nach Prüfung des gegenwärtigen S ach- und R echtsstands 
auf R ückfrage des Notars: 

1. Der einschlägige Bebauungsplan 'Taldorf S üd' wurde am 02.10.2021 ordnungsgemäß 
bekannt gemacht. Bei Inkraftsetzung des Bebauungsplans wurde auf die Voraussetzungen 
für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die R echtsfolgen i.S .d. 
§  215 Abs. 2 BauGB hingewiesen. E in etwaiger aus der Anwendung des §  13b BauGB 
resultierender Verfahrensfehler ist nicht innerhalb eines J ahres seit Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
S achverhalts geltend gemacht worden (vgl. §  215 Abs. 1 BauGB). Daher wurde der 
Verfahrensfehler durch Zeitablauf unbeachtlich und der Bebauungsplan 'Taldorf S üd' bleibt 
trotz des Fehlers wirksam. E ines ergänzendes/heilendes Verfahren (ggf. i.V.m. mit dem 
seit dem 1. J anuar 2024 geltenden §  215a BauGB n.F .) bedarf es nicht und ein solches ist 
auch nicht vorsorglich vorgesehen. 

2. §  215 Abs. 1 BauGB greift im R ahmen eines etwaigen Normenkontrollverfahrens 
(§  47 VwG0) Platz, sodass der Bebauungsplan nicht mehr vom Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim für ungültig erklärt werden kann. 

3. §  215 Abs. 1 BauGB greift (was jedoch nicht höchstrichterlich geklärt ist) auch im R ahmen 
eines etwaigen Baugenehmigungsverfahrens Platz, sodass eine rechtmäßige 
Baugenehmigung erteilt werden kann und nach ihrer E rteilung nicht mehr auf Grund von 
R echtsbehelfen Dritter (z.B. Widerspruch oder Anfechtungsklage) oder im Wege der 
„S elbstkorrektur" der Baurechtsbehörde gemäß § §  48  if.  LVwVfG BW wegen des 
vorgenannten Verfahrensfehlers zurückgenommen, widerrufen oder sonst aufgehoben 
werden kann. 

4. Die herrschende (aber umstrittene) Meinung in der baurechtlichen Wissenschaft und 
Praxis erachtet die Vorschrift des §  215 Abs 1 BauGB als mit dem (höherrangigen) R echt 
der E uropäischen Union vereinbar. Gegenteilige Gerichtsentscheidungen sind nicht 
bekannt. 

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass er selbst kein E xperte auf dem Gebiet des Baurechts 
Ist und daher nicht abschließend prüfen kann, ob die rechtlichen Ausführungen der S tadt 
R avensburg zutreffen, hierzu aber vorab ein unabhängiges R echtsgutachten (beispielsweise 
eines Hochschullehrers) durch die Beteiligten eingeholt werden könnte oder sich die 
Käuferseite durch einen E xperten auf dem Gebiet des Baurechts (z.B. einen Fachanwalt für 
Baurecht) parteiisch beraten lassen könnte. E r hat überdies dazu geraten, vor Vertragsschluss 









aa. dass aufgrund der vorgenannten Umstände entweder die Bebaubarkeit als 
Wohnbauplatz (etwa im Kenntnisgabeverfahren) untersagt wird, oder  

bb.  dass eine bereits erteilte Baugenehmigung aufgrund der vorgenannten 
Umstände behördlicherseits zurückgenommen wird (§  48 Abs. 3 LVwVfG BW 

bleibt unberührt), oder  

	

cc.  dass 	eine 	bereits 	erteilte 	Baugenehmigung 	in 	Folge 	einer 

R echtsbehelfseinlegung eines Dritten aufgrund der vorgenannten Umstände 
behördlicherseits (§  72 VwG0) oder erstinstanzlich gerichtlich (§  113 Abs. 1 
S . 1 VwG0) aufgehoben wird, oder 

dd. sich auf sonstige Weise aufgrund der vorgenannten Umstände abschließend 
herausstellen sollte, dass der Bauplatz nicht entsprechend bebaubar ist. 

Das R ücktrittsrecht aus den vorgenannten Gründen (aa.,  bb., cc.  und dd.) muss 

innerhalb von zwei Monaten nach Zugang eines entsprechenden Bescheides, 
Beschlusses, Urteiles oder der Kenntnisnahme von sonstigen Umständen, die 
eine entsprechende Bebaubarkeit abschließend ausschließen, in S chriftform 
gegenüber der Verkäuferin erklärt werden. Im Falle des Vorliegens mehrerer 
R ücktrittsgründe ist das frühere E reignis für das Anlaufen und E rlöschen der 

R ücktrittsfrist maßgeblich. 

Die Käufer sind nicht zum E rgreifen von R echtsmitteln gegen eine ablehnende 
E ntscheidung einer Behörde oder eines Gerichts verpflichtet, ebenso wenig 
gegen die R ücknahme einer erteilten Baugenehmigung durch die Behörde. 

c) 	Im Falle der Ausübung des R ücktrittsrechts gelten grundsätzlich die § §  346  if.  

BGB, soweit nicht nachfolgend modifiziert. §  325 BGB bleibt unberührt. 

Der erhaltene Kaufpreis sowie etwaige weitere geleistete Beiträge, 
insbesondere Abwasserbeitrag, VVasserversorgungsbeitrag und für 
E rschließungskosten, sind binnen zwei Monaten nach Zugang der 
R ücktrittserklärung von der Verkäuferin zinslos zu erstatten, Zug um Zug gegen 
R ückübertragung des Kaufgrundstückes an die Verkäuferin. Die Käufer 
schulden hingegen keinen Nutzungsersatz. 

S ämtliche Kosten, die unmittelbar durch die Ausübung des R ücktrittsrechts 
entstehen, trägt die Verkäuferin. Hierzu zählen insbesondere die Notar- und 
Grundbuchkosten für die R ückabwicklung; die Notar- und Grundbuchkosten für 
den heutigen Vertrag und seinen Vollzug sind den Käufern zu erstatten. 

Alle etwaigen sonstigen Aufwendungen, etwa im Zusammenhang mit Planung, 
mit Bodengutachten, mit etwaigen abgeschlossenen Bauverträgen oder mit der 
F inanzierung der Käufer (z.B. Notar- und Grundbuchkosten für die Bestellung 

	

von 	Grundpfandrechten, 	Bereitstellungszinsen 	oder 	eine 

Vorfälligkeitsentschädigung nach Kündigung des Darlehens) tragen jedoch —  
vorbehaltlich etwaiger S chadensersatzansprüche bei Verschulden der 
Verkäuferin (vgl. §  325 BGB), vorbehaltlich des E rsatzes etwaiger notwendiger 
Verwendungen und etwaiger Aufwendungen, durch die die Verkäuferin 
bereichert ist, gemäß §  347 Abs. 2 BGB sowie vorbehaltlich etwaiger, vom 
R ücktritt unberührt bleibender Ansprüche auf E ntschädigung  gem.  §  48 Abs. 3 

LVwVfG BW —  die Käufer selbst und erhalten hierfür keinen E rsatz. 
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Der Notar hat darauf hingewiesen, dass für die Käufer aufgrund der 
vorgenannten R egelungen ein nicht auszuschließendes R estrisiko verbleibt, 
wonach sie im Falle der R ückabwicklung des Kaufvertrages von den Kosten 
etwaiger —  insbesondere der vorgenannten —  Aufwendungen nicht freigestellt 
werden, jene in diesem Falle auch nicht ersetzt werden und insoweit 
vollumfänglich bei den Käufern verbleiben. 

Der Notar hat dazu geraten, sich in einem etwaigen Darlehensvertrag ggf. ein 
R ücktrittsrecht vorzubehalten und Grundpfandrechte — jedenfalls im Hinblick auf 
die Baufinanzierung —  erst nach E rteilung einer bestandskräftigen 
Baugenehmigung zu bestellen. 

§  6 Wiederkaufsrecht 

Die Verkäuferin behält sich ein Wiederkaufsrecht I. S . d. § §  456  if.  BGB vor. Der Wieder-
kauf kommt mit der E rklärung der Verkäuferin gegenüber den Käufern, dass sie das 
Wiederkaufsrecht ausübt, zustande. Die Verkäuferin ist berechtigt, das Wiederkaufsrecht 
auszuüben, wenn die Käufer 

a. nach Vertragsabschluss der Bauverpflichtung (Bauprogramm, Baufristen, R ücktritt) 
gemäß §  5 nicht nachkommen, 

b. vor vollständiger E rfüllung ihrer Bauverpflichtung (Baufertigstellung) das Grund-
stück bzw. Teile davon weiterverkauft oder eine sonstige Ü bereignungs-
verpflichtung begründet oder ein E rbbaurecht bestellt. 

2. Der Anspruch der Verkäuferin auf R ückübertragung des E igentums aus dem 
Wiederkaufsrecht ist durch eine Vormerkung nach §  883 BGB im Grundbuch zu sichern. 
Die E intragung dieser Vormerkung im Grundbuch wird allseits bewilligt und von der S tadt 
beantragt.  

Die Verkäuferin wird mit der Vormerkung für das Wiederkaufsrecht im R ang hinter 
Grundpfandrechte zurücktreten, wenn sich das Kreditinstitut gegenüber der S tadt 
R avensburg verpflichtet, 

a. Grundpfandrechte nur entsprechend des Baufortschritt zu valutieren, 
b. gegenüber der S tadt R avensburg keine sonstigen Forderungen aus mit den 

Käufern bestehenden S chuldverhältnissen (insbesondere Bereitstellungszinsen, 
Disagio, Provisionen, Bearbeitungsgebühren, sonstige Nebenleistungen, 
E ntschädigungen usw.) geltend zu machen, 

c. die unter  lit,  a) und b) genannten Verpflichtungen einem E inzel- oder 
Gesamtrechtsnachfolger aufzuerlegen. 

3. Auf Antrag der Käufer wird die Verkäuferin die eingetragene Vormerkung löschen lassen, 
sobald die Käufer nachweisen, dass das Bauvorhaben im R ohbau erstellt ist. Die 
schuldrechtlichen Bestimmungen des Wiederkaufsrechts gelten jedoch bis zur 
vertragsmäßigen Herstellung des Bauwerkes (Baufertigstellung) weiter. 

4. Ü bt die S tadt das VViederkaufsrecht aus, erhalten die Käufer als VViederkaufspreis: 
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teilweise absehen, wenn den Käufern die Verpflichtung zur S elbstnutzung aufgrund 
unverschuldeter Notlage nicht mehr zugemutet werden kann. 

Auf eine S icherung dieses bedingten Anspruchs z.B. durch Grundschuld verzichtet die 
S tadt R avensburg. 

§  8 Besitzübergabe 

1. Die Besitzübergabe erfolgt Zug um Zug gegen vollständige Zahlung des in §  4  Ziff.  5 
ausgewiesenen Gesamtbetrags und eventuell angefallener Verzugszinsen. 

2. Gefahr, Nutzungen und Lasten gehen von der Besitzübergabe an auf die Käufer über, 
ebenso die Verkehrssicherungspflicht sowie die R äum- und S treupflicht nach der örtlichen 
S atzung. Ab Besitzübergabe tragen die Käufer künftig entstehende Beiträge nach 
Baugesetzbuch (BauGB) und nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG), die über die in 
§  4 genannten Beiträge für die E rsterschließung hinausgehen. 

Die laufenden S teuern und sonstigen laufenden öffentlichen Abgaben übernehmen die 
Käufer ab dem 01.01.2025. 

§  9 Mängelhaftung 

Das Grundstück ist, soweit in dieser Urkunde nichts anderes bestimmt ist, frei von R echten 
Dritter und frei von Belastungen nach Abteilung  II  und  Ill  des Grundbuchs zu übertragen. 

2. R echte und Ansprüche der Käufer wegen Mängeln werden ausgeschlossen, soweit in 
dieser Urkunde nichts anderes vereinbart ist. 

Hiervon ausgeschlossen sind Ansprüche auf S chadensersatz aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit, wenn die Verkäuferin diese Pflichtverletzung zu 
vertreten hat, sowie sonstige S chäden die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung der Verkäuferin beruhen (§  309 Ziffer 7 BGB). 

Klargestellt wird: Der Vertragsgegenstand wird als Bauplatz für ein Wohngebäude 
verkauft. Dies wird als Beschaffenheit vereinbart, jedoch nicht verschuldensunabhängig 
garantiert. Die Gemeinde steht somit für die grundsätzliche entsprechende Bebaubarkeit 
des Vertragsgegenstandes ein, nicht jedoch für eine bestimmte Bebaubarkeit, und zwar 
mit der Maßgabe, dass §  442 Abs. 1 BGB —  soweit möglich —  keine Anwendung findet. Im 
Ü brigen gilt: 

Der Zustand, die Beschaffenheit, die Lage und die Größe des Grundstücks und der 
geltende Bebauungsplan sind den Käufern bekannt. Von der Verkäuferin wird keinerlei 
Haftung für die tatsächliche Beschaffenheit des Baugrundes übernommen. 

E s ist S ache der Käufer, weitere Informationen über die Beschaffenheit des Baugrund-
stücks einzuholen und die für die Baumaßnahme erforderlichen Gründungs- und sonstigen 
Maßnahmen zu treffen und die Aufwendungen hierfür zu tragen. 
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4 Nach einer orientierenden technischen E rkundung von BauGrundS üd und der hierzu 
vorliegenden S tellungnahme von HPC AG, ergaben sich bereichsweise für das Kauf-
grundstück entsorgungsrelevante Bodenverunreinigungen, die oberhalb der 
Vorsorgewerte nach der BBodS chV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) 
lagen. 

Die S tadt R avensburg veranlasste einen Bodenaustausch; die Vorsorgewerte werden nun 
eingehalten. Auf die Aktennotiz von BauGrundS üd vom 17.01.2023, AZ 22 02 036, Anlage 
3, und das S chreiben des Landratsamtes R avensburg —  Bau- und Umweltamt —  vom 
15.02.2023, AZ: 407-722.9-mü, Anlage 4, wird Bezug genommen. S ie werden 
informatorisch beigefügt. 

5 Der Verkäuferin sind im Bereich des Kaufgrundstücks keine weiteren Altlasten bekannt. 
S ie übernimmt jedoch keine Haftung für schädliche Bodenverunreinigungen und Altlasten 
im S inne von §  2 Bundesbodenschutzgesetz oder für andere Verunreinigungen im Bereich 
des Kaufgrundstücks, gleich ob es sich dabei um den Boden oder das Grundwasser 
handelt. Ausgleichsansprüche der Käufer, insbesondere aus §  24 Bundesboden-
schutzgesetz sind ausgeschlossen. 

6. Die Käufer stellen die Verkäuferin von allen Aufwendungen/Kosten frei, sollte Letztere zu 
Untersuchungs-, S anierungs- oder sonstigen Maßnahmen im S inne des Bundesboden-
schutzgesetzes oder des Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetzes hinsichtlich 
schädlicher Bodenveränderungen und/oder Altlasten auf dem Kaufgrundstück verpflichtet 
werden. 

7. Mit den Beteiligten wurde der Haftungsausschluss eingehend besprochen. Der Notar hat 
die Käufer darüber informiert, dass ihnen aufgrund dieser Vereinbarung bei etwaigen 
Mängeln des Kaufgrundstücks keine Ansprüche gegen die Verkäuferin zustehen, sie 
etwaige Mängel also auf eigene Kosten beseitigen müssen. 

§  10 S onstige Vereinbarungen 

1. Die Käufer dulden die Fertigstellung der bebauungsplanmäßigen E rschließungsanlagen 
ohne E ntschädigung für etwa vorübergehende eintretende Nutzungsbeschränkungen des 
Kaufgrundstücks sowie das Betreten des Vertragsgegenstandes zum Zwecke der 
E rrichtung bzw. Fertigstellung der E rschließungsanlagen durch die Verkäuferin oder von 
ihr beauftragte Dritte. 

2. Die Käufer dulden die auf dem öffentlichen Grünstreifen gepflanzten Bäume und die in ihr 
Grundstück hineinragenden Aste sowie hineinwachsende Wurzeln einschließlich evtl. 
davon ausgehende Beeinträchtigungen. Die Käufer sind verpflichtet, alles zu unterlassen 
und nichts zu gestatten, was den Bestand der gepflanzten Bäume beeinträchtigen könnte. 
Notwendige E rsatzpflanzungen haben die Käufer zu dulden. 

3. Die Käufer sind verpflichtet, die Aufstellung von S traßenbeleuchtungsmasten und die 
E inlegung von Ver- und E ntsorgungsleitungen in einem 50 cm breiten S treifen entlang der 
S traßen und Wege auf und in dem Vertragsgegenstand dauernd unentgeltlich zu dulden. 



4. Die Käufer haben den im Kaufgrundstück zur Herstellung des S traßenbaukörpers 
notwendigen R ückbeton an R andsteinen und R abattplatten zu dulden. 

§  11 Auflassung 

Verkäuferin und Käufer sind sich darüber einig, dass das E igentum am oben genau 
bezeichneten Vertragsgegenstand auf die Käufer im angegebenen E rwerbsverhältnis 
übergeht. 

Die E intragung der E igentumsänderung im Grundbuch wird von der Verkäuferin bewilligt 
und beantragt.  Die Bewilligung wird erst wirksam, wenn der Antrag des Notars auf 
E igentumsumschreibung beim Grundbuchamt eingeht. Dies darf er erst veranlassen, wenn 
ihm die vollständige Zahlung des Kaufpreises samt Ablösebeträgen von der Verkäuferin 
unter Vorlage des Buchungsnachweises der Kreissparkasse R avensburg bestätigt ist und 
die Bescheinigung des F inanzamts über die Zahlung der Grunderwerbsteuer vorliegt. 

E s besteht Antragsverbindung mit der E intragung der Vormerkung für die S tadt R avens-
burg. 

Auf die E intragung einer Auflassungsvormerkung zur S icherung des E rwerbsanspruchs 
der Käufer wird aus Kostengründen verzichtet. 

§  12 Vollzug 

Die Beteiligten beauftragen den Notar mit dem Vollzug dieser Urkunde. S ie erteilen dem 
Notar und seinem amtlich bestellten Vertreter umfassende Vollmacht zur Vertretung bei 
der S tellung, Ä nderung und Zurücknahme von Anträgen gegenüber dem Grundbuchamt 
und zur Abgabe aller verfahrensrechtlichen E rklärungen, die zur Durchführung dieser 
Urkunde erforderlich sind. 

Die Vertragsbeteiligten erteilen für sich und ihre R echtsnachfolger den Notarangestellten, 
Frau  Mare,  Frau Burkert, Frau DueIli, F rau  E isele  und Frau Denker - je einzeln, die im 
Außenverhältnis unbeschränkte und unabhängige Vollmacht, sie bei allen weiteren zum 
Vollzug dieses Vertrags erforderlichen oder zweckdienlichen R echtsgeschäften und 
Handlungen zu vertreten, einschließlich etwaiger E rgänzungen oder Ä nderungen dieses 
Vertrags. 

§  13 S alvatorische K lausel 

Die Vorschrift des §  139 BGB gilt nicht; eine etwa unwirksame Bestimmung ist durch eine 
solche gültige zu ersetzen, die auch wirtschaftlich dem Vertragszweck weitestgehend 
nahekommt. Falls dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Im Fall von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, 
die dem entspricht was nach S inn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre. 
hätte man die Angelegenheit von vorn herein bedacht. 
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§  14 K osten, Grunderwerbsteuer, Haftung 

1. Die Kosten dieses Vertrags, seines Vollzugs sowie die Grunderwerbsteuer tragen die 
Käufer. 

Das Grundstück ist vermessen, aber nicht vermarkt. Abmarkungskosten und weitere 
künftig entstehenden Vermessungskosten tragen die Käufer. 

S oweit für die S tadt R avensburg Gebührenfreiheit nach §  7 LJ KG besteht, soll der Notar 
Vollzugsanträge beim Grundbuchamt ausschließlich für die S tadt stellen. Bei einem 
Wegfall der Gebührenfreiheit bleibt es dabei, dass die Kosten des Vollzugs, unabhängig 
davon, in wessen Namen der Antrag gestellt wird, von den Käufern zu tragen sind. 

2. Mehrere Käufer haften für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen als 
Gesamtschuldner. Das Verschulden eines von ihnen wird auch den/dem anderen zu-
gerechnet. S ie bestellen sich untereinander je einzeln als Zustellungs- und E rklärungs-
vertreter für alle Willens- und Wissenserklärungen, die für diesen Vertrag, seine Abwick-
lung, Ä nderung und ggf. R ückabwicklung von Bedeutung sind. E in Widerruf dieser 
Vollmacht ist nur wirksam, wenn er auch dem amtierenden Notar zugeht. 

Die Käufer verpflichten sich, die von ihnen in diesem Vertrag übernommenen Pflichten an 
evtl. E inzelrechtsnachfolger wirksam weiterzugeben und diese in gleicher Weise zur 
Weitergabe zu verpflichten. 

§  15 Hinweis des Notars 

Die Beteiligten wurden vom Notar über die Wirkungen dieses Vertrags und der einzelnen 
R egelungen informiert, ebenso darauf, dass 

a. das E igentum am Vertragsgrundstück erst mit Umschreibung im Grundbuch auf die 
Käufer übergeht und dass dies erst erfolgen kann, wenn der Nachweis über die 
Kaufpreiszahlung und die Bescheinigung des F inanzamts über die Zahlung der 
Grunderwerbsteuer vorliegt, 

b. Grundpfandrechte für F inanzierungszwecke der Käufer erst im Grundbuch 
eingetragen werden können, wenn die Umschreibung des E igentums auf die 
Käufer erfolgt ist, 

c. alle getroffenen Vereinbarungen richtig und vollständig beurkundet werden 
müssen; andernfalls kann der Kaufvertrag formunwirksam sein, 

d. der Notar in steuerlicher Hinsicht nicht beraten hat. 

§  16 Abschriften 

Beglaubigte Abschriften dieser Urkunde erhalten 

die Käufer - 2 

11 









baugrund süd 
weishaupt gruppe 
Gesellschaft 
für Bohr- und Geotechnik mbH 

lauGrund S C.d. Zeppelinstraßt 10, 44410 Bed Wurrach  

Aktennotiz 
zur Fachbauleitung Altlasten / Bodenschutz 

im R ahmen der E rschließung des 
Baugebietes „Taldorf S üd" 

in 88214 R avensburg 

BV —  Code: 	BV 000 35 767 

Aktenzeichen: 	AZ 22 02 036 

Bauvorhaben: 	Baugebiet „Taldorf S üd" 
Brühl-Taldorf, Hummelsbergstraße Taldorf 
88214 R avensburg 
- Fachbauleitung Altlasten / Bodenschutz - 

Auftraggeber: 	S tadt R avensburg 
Tiefbauamt, S tadtentwässerung/Gewässer 
S alamanderweg 22 
88212 R avensburg 

Bezug: 

Bearbeitung: 

Datum: 

Fachbauleitung Altlasten / Bodenschutz 

M. S c. Geol. Veronika S chmidt 

17.01.2023 

BauGrund  S üd 	 Tel.: .490) 7564 9313-0 	Gerichtsstand R avensburg 	Gee/Me/Ter. • 
Geseeschaft fie Bohr-  und Geotechnik mbH 	Fax .49 (0) 7564 9313-50 	HR B 610 407 	Nola J ew 
ZeopetInslra9a 10 	 eoCtliucnonclitriC I ds 	S teuer-Mr. 91060/17666 	US T-Went». 0E 1881121e 
88410 Bad VVurzach 	 Y ffle.billiOrtirdin.114.09 



baugrund süd 
weishaupt gruppe 

AZ 22 02 036, BG „Taldorf S üd" in 88214 R avensburg, Aktennotiz zur Fachbauleitung Altlasten! 
Bodenschutz 

Verwendete Unterlagen und L iteratur 

[1] 	BauGrund S üd, Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik, Zeppelinstraße 10, 
88410 Bad Wurzach 

[1.1] Geotechnischer Bericht zum Baugebiet „Taldorf S üd" in 88213 R avensburg, 
AZ 20 10 018, BV 000 35 767, gef. 03.02.2021 

[1.2] Orientierende technische E rkundung zum Bauvorhaben Baugebiet Taldorf S üd" in 
88213 R avensburg, AZ 21 03 025, BV 000 35 767, gef. 04.05.2021 

[1.3] Bodenschutz- und Verwertungskonzept zur E rschließung des Baugebietes 
„Taldorf S üd" in 88214 R avensburg, AZ 21 09 084, BV 000 35 767, gef. 19.01.2022 

[1.4] Abschlussbericht zur Fachbauleitung Altlasten / Bodenschutz im R ahmen der 
E rschließung zum Baugebiet „Taldorf S üd" in 88214 R avensburg, AZ 22 02 036, 
BV 000 35 767, gef. 14.12.2022 

Die  Fa.  S trabag AG hat im Auftrag der S tadt R avensburg im Frühjahr 2022 die 
E rschließungsarbeiten zum Baugebiet „Taldorf S üd" im Ortsteil Taldorf der S tadt R avensburg 
ausgeführt. Im Vorfeld zu den E rschließungsarbeiten wurden im Zuge von abfallrechtlichen 
Voruntersuchungen nutzungsbedingte (u.a. ehemalige Hopfenanbau), erhöhte 
S chadstoffwerte (v.a. Kupfer und PAK) auf drei festgelegten Teilflächen (TF  2, TF  6,  IF   7) 
festgestellt [1.1-4 Die erhöhten S chadstoffwerte umfassten den Oberboden sowie 
Unterboden bis in eine Tiefe von 0,60 m unter GOK. 

S eitens der S tadt R avensburg wurde festgelegt, dass die belasteten Bodenschichten im 
Bereich der zukünftigen Baufelder bei den E rschließungsarbeiten vollständig abzutragen sind, 
so dass auf den einzelnen Bauparzellen keine nutzungsbedingten Verunreinigungen mehr 
vorliegen. Die E rdarbeiten wurden von der  Fa.  BauGrund S üd aus altlastentechnischer sowie 
bodenschutzrechtlicher S icht betreut und die vollständige Auskofferung der belasteten 
Bodenschichten durch S ohlproben bestätigt. Die Analyse der S ohlproben beschränkte sich 
dabei jeweils auf die Verdachtsparameter, die bei den Voruntersuchungen auf den jeweiligen 
Teilflächen festgestellt wurden. Dabei hielten alle S ohlproben die Vorsorgewerte nach 
BBodS chV für die untersuchten Parameter ein, so dass im Bereich der Baufelder für die 
E infamilienhäuser sämtliche belastete Bodenschichten ausgehoben und einer fachgerechten 
Verwertung / E ntsorgung zugeführt wurden. 

Die detaillierte Dokumentation zu dem Abtrag der belasteten Bodenschichten mit der 
Fotodokumentation der ausgeführten Arbeiten als auch den Analysenbericht der S ohlproben 
ist dem Abschlussbericht vom 14.12.2022 [1.4] zu entnehmen 

Alois J äger 	 Veronika S chmidt 
Geschäftsführer 	 M.S c. Geol. 
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Bau-  und Umw eltamt 

Stadt Ravensburg 
Tiefbauamt 
Herrn Bernhard Wollhaf 
Salamanderweg 22 
88212 Ravensburg 

Ansprechpartner/in: Michael Mütz 

Tel: 0751/85-4220 
Fax. 0751/ 85-774220 

Mad: m.muetz @Iry de  

Kreishaus  II  

Raum 336, Gartenstr. 107, Ravensburg 
Bushaltestelle: Polizeipräsidium 

Aktenzeichen:  4077229-mu 

Datum: 15.02.2023  

Landratsamt Ravensburg, Postfach 1940. 88189 Ravensburg 

Erschließung Baugebiet „Taldorf Süd", Ortsteil Taldorf, R avensburg 

Abschlussbericht der Fachbauleitung Altlasten/  Bodenschutz 

I m Vorfeld der Erschließung des Baugebietes „Taldorf Süd Bauabschnitt I ", Taldorf-R avensburg 
w urden bei Bodenbeprobungen nutzungsbedingte ( u.a. durch Hopfenanbau)  Schadstoffbelastungen 
( v.a. Kupfer und PAK)  auf drei Teilflächen ( TF 2,  I F  6, TF 7)  ermittelt. Erhöhte Schadstoffgehalte 
lagen im Oberboden und Unterboden bis in eine Tiefe von 0,6 m vor. 

Von Seiten der Stadt R avensburg w urde festgelegt, dass die festgestellten Bodenverunreinigungen 
im Bereich der drei Teilflächen im Zuge der Erdarbeiten zur Erschließung des Baugebietes voll-
ständig  abgetragen w erden sollten. 
Die durchgeführten Erd-  und Bodenabtragsarbeiten w urden von der BauGrund Süd GmbH über-
w acht und im Abschlussbericht der BauGrund Süd GmbH ( Datum: 14.12.2022)  dokumentiert. 

Das Landratsamt R avensburg, Bau-  und Umw eltamt hat den Abschlussbericht der BauGrund Süd 
GmbH hinsichtlich der bodenschutzrechtlichen Belange geprüft. 
Nach dem Abschlussbericht der BauGrund Süd GmbH w urde das schadstoffbelastete Boden-
material im Bereich der 3 Teilflächen abgetragen und verw ertet/  entsorgt. Zum Nachw eis der 
vollständigen Beseitigung der Bodenbelastungen w urden nach dem Bodenabtrag Sohlproben 
entnommen. Die Analyse der Sohlproben auf die Schadstoffe Kupfer und PAK ergab, dass alle 
Proben die Vorsorgew erte der Bundes-Bodenschutzverordnung ( BBodSchV)  einhalten. 
W erden die Vorsorgew erte eingehalten, ist eine schädliche Bodenveränderung i.S .d. Boden-
schutzrechts nicht zu besorgen. 

Das Landratsamt R avensburg, Bau-  und Umw eltamt bestätigt, dass nach dem Abtrag des be-
lasteten Bodenmaterials im Bereich der Teilflächen  I F  2,  I F  6,  I F  7 die Besorgnis für schädliche 
Bodenveränderungen ausgeräumt w urde. Für die 3 Teilflächen besteht bodenschutzrechtlich kein 
w eiterer Handlungsbedarf. 

Bankverbindung:  

MAN: DE87 6505 011.0 0048 0003 23 

SIC: SOLA0ES1RVB 

0  vrve.v.rv.cle 
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Die Flächen werden bei der Bodenschutzbehörde aus der weiteren Bearbeitung ausge-
schieden und die Informationen werden archiviert, um zu dokumentieren, dass und 
mit welchen Maßnahmen die festgestellten Bodenverunreinigungen beseitigt wurden. 
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Meinrad Maurer 	 Michael Mütz 
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